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Sachbearbeiter Frank Schmitz 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

40. Sitzung des Gemeindevorstandes 01.11.2022 beschließend 

17. Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses 17.11.2022 vorberatend 
 
Bereitstellung von ÜPL-Mitteln zur Beschaffung von Stühlen für das DGH Hundstadt 
 
Sachbericht: 
Im Rahmen der Erweiterung des Dorfgemeinschaftshaus Hundtstadt wurde der Dorfgemeinschaft 
Hundstadt im Jahre 2008 eine zweckgebundene Zuwendung aus dem Kreisausgleichsstock in 
Höhe von 50.000 Euro zur Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), hier Stüh-
le und Tische, zugesagt.  
 
Die Auszahlung der zugesagten Gelder erfolgte im Jahr 2018 stellvertretend an die Gemeinde 
Grävenwiesbach. Der genaue Beschaffungszeitpunkt des Mobiliars war zum damaligen Mittelzu-
fluss noch nicht bekannt. Entsprechend erfolgte haushalterisch eine Zuweisung der Mittel zum 
Bühnenanbau. Da die Mittel durch die erfolgte Zuweisung im Zuge der heutigen Haushaltsbewirt-
schaftung nicht mehr verfügbar sind, müssen diese jetzt als überplanmäßiger Ansatz nachbewilligt 
werden. 
 
Die Maßnahme soll nunmehr im Rahmen einer Markterkundung durch Einholung von fünf Ver-
gleichsangeboten durch die Dorfgemeinschaft umgesetzt werden. 
 
Der Gemeindevorstand hat hierzu in seiner Sitzung am 01.11.2022 beraten und mehrheitlich fol-
gende Beschlussfassung getroffen: 

Der Gemeindevorstand beschließt im Rahmen der zweckgebundenen Zuwendung die Ge-
nehmigung von ÜPL-Mitteln in Höhe von 50.000,00 Euro zur Beschaffung der Betriebs- und 
Geschäftsausstattung durch die Dorfgemeinschaft für das Dorfgemeinschaftshaus Hunds-
tadt und empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss sowie der Gemeindevertretung die 
Zustimmung. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
ÜPL-Mittel i.H.v. 50.000 Euro unter Inv. 164-98 im Produktbereich 01, Produkt 11160 Gebäude-
management. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt im Rahmen der zweckgebundenen Zuwendung die 
Genehmigung von ÜPL-Mitteln in Höhe von 50.000,00 Euro zur Beschaffung der Betriebs- und 
Geschäftsausstattung durch die Dorfgemeinschaft für das Dorfgemeinschaftshaus Hundstadt und 
empfiehlt der Gemeindevertretung die Zustimmung. 
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